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Verkehrsophthalmologie 1992-eine Standortbestimmung 

Die Aufklärungspflicht des Augenarztes 
(Informed Consent in Ophthalmology) 

W. Eisenmenger, R . Penning 
Institut für Rechtsmedizin der Universität München 

(Vorstand: Prof.Dr.med. W. Eisenmenger) 

Zusammenfassung: In den letzten Jahren sind Fragen der 
Aufklärung des Patienten zu einem zentralen Punkt der 
Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland gewor
den, und zwar sowohl im Zivil- wie im Strafrecht. Die Urteile 
befaßten sich hierbei mit den Problemen, wer wen, wie, wann 
und worüber aufzuklären habe und wie der Nachweis hier
über zu führen sei. Vier bestimmende Faktoren haben sich 
herauskristallisiert: typische Komplikationen, Dringlichkeit 
eines Eingriffs, Größe des Risikos und der intellektuelle 
Status und die Erfahrung des Patienten. Da Störungen des 
Gesichtssinnes von eminenter Bedeutung für die Verkehrs
tauglichkeit sind, kommt der Aufklärung über diagnostische 
Erkenntnisse wie auch über Auswirkungen jedweder Thera
pie in der Ophthalmologie große Bedeutung für alle Teilneh
mer am Straßenverkehr zu. Dies wird anhand von Beispielen 
und Urteilen erläutert. 

Z . prakt. Augenheilkd. 14:193-197 (1993) 

Die Aufklärung des Patienten ist - mit Ausnahme des 
Kastrations- und Arzneimittelgesetzes - im deutschen 
Recht nicht gesetzlich geregelt, sondern im Laufe der 
Jahre ausschließlich durch Urteile der Obergerichte in 
ihren Einzelheiten festgelegt worden. Daß es hierbei zu 
zum Teil widersprüchlichen Urteilen kam, hat verschiede
ne Gründe: Zum einen hat der wissenschaftliche Fort
schritt neben ständig steigenden Chancen für Diagnostik 
und Therapie auch die Gefahr neuer Risiken und 
Komplikationen gebracht. Zum anderen ist jeder Fall an
ders gelagert, aber auch jedes Richtergremium in seiner 
Meinungsbildung verschieden. 

Summary: For several years now the informed consent of 
patients has become a major issue in West Germany's med
ical malpractice jurisdiction. In civil law as well as in 
criminal law numerous major court decisions set up exact 
modalities. Four factors proved to be most important: typical 
and unexpected dangers of treatment, urgency of treatment, 
probability of risks and failure, patients' intellectual 
capacity and knowledge. Impairments of the visual sense 
may gravely influence traffic safety. So patients in oph
thalmology have to be scrupulously informed about any 
diagnosis or treatment interfering with traffic safety. Court 
decisions and cases are presented. 

Z. prakt. Augenheilkd. 14:193-197 (1993) 

Will man eine Zusammenstellung über die Aufklärungs
pflicht des Augenarztes geben, so gilt es zunächst, Allge
meingültiges zu sammeln und dann die fachspezifischen 
Probleme zu ergänzen. 

Rechtliche Grundlagen der A u f k l ä r u n g s p f l i c h t 

Im deutschen Strafrecht gilt jeder ärztliche Heileingriff 
grundsätzlich als Körperverletzung. Vier Punkte müssen 

Z. prakt. Augenheilkd. 14: 193-197 (1993) 193 
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erfüllt sein, damit diese Körperverletzung nicht rechtswid
rig ist und deshalb ohne Strafe bleibt: 
• der Eingriff muß indiziert sein, 
• der Patient muß in den Eingriff eingewilligt haben, 
• der Eingriff muß nach den Regeln ärztlicher Kunst 
vorgenommen werden und 
• er darf nicht gegen die guten Sitten verstoßen. 

Die Aufklärung des Patienten ist deshalb erforderlich, weil 
nur so dem zweiten Punkt - der Einwilligung des Patien
ten - Rechnung getragen werden kann: Erst wenn der 
Patient juristisch ordnungsgemäß aufgeklärt wurde, kann 
er auch rechtswirksam einwilligen. Die Beweislast liegt im 
Strafrecht immer bei der Staatsanwaltschaft, die dem 
Beschuldigten mit an Sicherheit grenzender Wahrschein
lichkeit etwas nachweisen muß, auch eine behauptete 
unterlassene bzw. unzureichende Aufklärung. 

Im Zivilrecht, in dem es bei Patientenklagen immer um 
Schadensersatz oder Schmerzensgeld geht, ist die Auf
klärung Teil der Vertragspflichten. Grundsätzlich muß der 
Kläger - im Arzthaftungsprozeß also der Patient - seine 
Behauptung eines Kunstfehlers und daraus entstandener 
Folgen, der Arzt allerdings die ordnungsgemäß erfolgte 
Aufklärung beweisen. Dies hat in den vergangenen Jahren 
dazu geführt, daß - war es einem unzufriedenen Patienten 
nicht möglich, einen Behandlungsfehler des Arztes zu 
beweisen - aus prozeßtaktischen Gründen immer häufiger 
eine unzureichende oder fehlende Aufklärung behauptet 
wurde, weil der Nachweis des Gegenteils vom Arzt geführt 
werden mußte. 

Es kann daher auch nicht verwundern, daß fast alle 
obergerichtlichen Urteile in Zivilverfahren ergangen sind, 
in denen letztenendes, wenn es sich nicht um grobe 
Fahrlässigkeit handelt, die Haftpflichtversicherung für den 
Schaden geradestehen muß. 

Man darf allerdings das Problem nicht einäugig sehen. 
Wenn man sich an die eigene Medizinalassistentenzeit 
erinnert, dann wird man meist zugestehen müssen, daß 
damals die Aufklärung des Patienten sehr im argen lag. 
Wer hätte nicht erlebt, daß Patienten operiert wurden, ohne 
daß mit ihnen über Diagnose, Risiken, Aussichten und Ver

lauf gesprochen wurde. Diese Selbstherrlichkeit bedurfte 
wirklich eines Wandels, der wohl erst durch die Recht
sprechung in Gang gesetzt wurde. 

Rechtlich begründet wird die Patientenautonomie mit dem 
Grundgesetz. Die Verfassung garantiert jedem Menschen 
Achtung und Schutz seiner Würde und Freiheit und sein 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Parallel 
hierzu verlangt die Einordnung der Arzt-Patienten-Be
ziehung als Vertrag im Zivilrecht, daß der Vertragspartner 
Patient vom Arzt als selbstverantwortlicher Partner ge
achtet wird. 

Arten der Aufklärung 

Die vielfältigen Auswirkungen, die eine ärztliche Un
tersuchung oder Behandlung für den Patienten haben 
können und die immer wieder neue Entscheidungen 
verlangen, haben dazu geführt, daß eine verwirrende Viel
falt von Begriffen zu den jeweiligen Schritten und Arten 
der Aufklärung geschaffen wurde. Deutsch [2] unterschei
det zwischen Diagnoseaufklärung, Verlaufsaufklärung, 
Risikoaufklärung, Aufklärung über Nichtbehandlung, 
Sicherheitsaufklärung und wirtschaftlicher Aufklärung. 
Aus den Begriffen ist zumeist deren Bedeutung ableitbar. 
So bedeutet ζ. B. Diagnoseaufklärung die Information des 
Patienten über einen Untersuchungsbefund, das heißt, ob 
er krank ist und gegebenenfalls an welcher Krankheit er 
leidet. Erklärungsbedürftig sind wohl die Begriffe: Sicher
ungsaufklärung und wirtschaftliche Aufklärung. Die 
Sicherungsaufklärung umschreibt E. Deutsch so: Sie stelle 
keine echte Aufklärung dar, sondern solle den Patienten 
vor Folgen insbesondere in seinem Verhalten warnen. Bei
spielhaft nennt er Konsequenzen in seinem Buch „Auf
klärung und Einwilligung im Arztrecht" durch mögliche 
Folgen einer Anästhesie oder medikamentösen Therapie, 
speziell bei der alsbaldigen Teilnahme am Straßenverkehr 
nach der Behandlung. Den „modernsten" Teilaspekt um
faßt die sogenannte wirtschaftliche Aufklärung: Der Arzt 
soll seinen Patienten nicht nur über die medizinischen 
Alternativen der Behandlung, sondern auch über deren 
Kosten und die Übernahme durch den Krankenversicherer 
beraten. 
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Modalitäten der Aufklärung 

Zu den Modalitäten der Aufklärung gibt es eine Vielzahl 
von Urteilen, wobei vier Hauptgesichtspunkte von Be
deutung sind: 
• Dringlichkeit des Eingriffes, 
• Komplikationsdichte, 
• Größe des Risikos, 
• Intellektueller Status und Erfahrung des Patienten. 

Bezüglich der Dringlichkeit eines Eingriffes gilt, daß sie 
umgekehrt proportional zur Ausführlichkeit der Auf
klärung ist. Sofortige Intervention bei absoluter Lebens
gefahr verlangt nur minimale Aufklärung, ein kosmeti
scher Eingriff dagegen umfangreiche Darlegungen auch 
entfernt liegender Komplikationen. Bezüglich der Kom
plikationsdichte hat die Rechtssprechung festgelegt, daß 
in jedem Fall über notwendig auftretende Folgen aufge
klärt werden muß. So beispielsweise, daß mit der Uterus-
exstirpation die Gebärfähigkeit verloren geht. Nicht aufge
klärt werden muß dagegen über Gefahren, die schlechthin 
mit jedem Eingriff verbunden sind, wie Wundinfektion und 
Blutung. Über typische Risiken, d.h. solche, die für den 
Eingriff spezifisch sind, muß aufgeklärt werden, ohne daß 
es auf die Häufigkeit ankommt. Nicht aufgeklärt werden 
muß über mögliche Kunstfehler, weil der Patient darin 
nicht einwilligen kann. Bei der Größe des Risikos gelten 
als Orientierungspunkte, ob nur eine vorübergehende Be
einträchtigung oder ein erheblicher Dauerschaden drohen 
können. 

Der intellektuelle Status und die Erfahrung des Patienten 
beeinflussen das Aufklärungsverhalten insofern, als der 
Arzt versuchen muß, die wesentlichen Informationen auf 
den Bildungsgrad abzustellen. Das Verwenden medizini
scher Fachausdrücke ist ebensowenig angezeigt wie das 
ausschließliche Verweisen auf den Inhalt von Beipack
zetteln. Hat ein Patient bereits einschlägige Vorerfahrung 
oder eine medizinische Ausbildung, so kann der Umfang 
der Aufklärung geringer sein. Bei Ausländern gehen die j u 
ristischen Forderungen dahin, daß bei aufschiebbaren Ein
griffen mit gravierenden Risiken am besten ein Dolmet
scher eingesetzt werden solle. Entbehrlich sei die Auf
klärung, wenn der Patient darauf verzichtet. 

Gegenstand heftiger Kontroversen war und ist die Frage, 
inwieweit Patienten über eine Diagnose mit infauster Pro
gnose aufgeklärt werden müssen. Wenn sich daraus eine 
schwerwiegende therapeutische Entscheidung ergibt, muß 
der Patient aufgeklärt werden, damit er die therapeutische 
Entscheidung mittragen kann. Die Frage, wann aus Rück
sicht auf die Psyche des Patienten die Aufklärung unter
bleiben kann, ist vom Bundesgerichtshof allerdings nach 
allgemeiner Ansicht unzureichend beantwortet worden. 
Nach dessen Entscheidung darf die Aufklärung nur dann 
entfallen, wenn sie Leben oder Gesundheit des Patienten 
ernstlich gefährden würde. Nähere Ausführungen, wo hier 
eine Grenze liegen könnte, fehlen. 

Aus der Vielzahl weiterer Kriterien seien noch folgende 
Punkte hervorgehoben: Adressat der Aufklärung muß im
mer der Kranke selbst sein. Problematisch wird dies bei 
Minderjährigen. Unterhalb des 14. Lebensjahres wird da
von ausgegangen, daß ein Patient noch nicht genügend 
Verständnis hat, um wichtige Entscheidungen zu treffen. 
Jenseits des 14. Lebensjahres muß individuell entschieden 
werden, ob die geistige Reife bereits vorliegt, die Auf
klärung soweit zu verarbeiten, daß eine rechtswirksame 
Einwilligung erfolgen kann. Immer ist die Aufklärung 
Seiche des Arztes. Derjenige Arzt, der einen Eingriff aus
führt, muß sich über die erfolgte Aufklärung Gewißheit 
verschaffen. 

Bezüglich des Zeitpunktes gilt als Richtlinie, daß dem 
Patienten genügend Überlegungsfrist verbleiben muß, 
allerdings natürlich in Relation zur Dringlichkeit der Maß
nahme und der Größe eines möglichen Risikos. Bei bereits 
erfolgter Prämedikation ist das Bewußtsein verändert, die 
Einwilligung damit rechtlich angreifbar. 

Dokumentation 

Viele Diskussionen drehten sich in jüngster Zeit um Form 
und Beweissicherung der Aufklärung. Eine bestimmte 
Form hat die Rechtssprechung nicht zwingend vorgege
ben, insbesondere wird nicht die schriftliche Form ver
langt. Der Verwendung von Formularen ist sogar außer
ordentlich kritisch begegnet worden mit dem Argument, 
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daß eine Unterschrift unter einem Formblatt nicht einmal 
beweise, daß der Patient das Formblatt auch durchgelesen 
und verstanden habe. Insofern empfiehlt es sich, bei der 
Stufenaufklärung nach Weissauer in den hierfür gefertig
ten Vordrucken handschriftliche Eintragungen, die einzel
ne Punkte der Aufklärung spezifizieren, zu fertigen. 

Urteile zur Aufklärungsproblematik 
in der Ophthalmologie 

Nach dieser Darstellung der Grundregeln nun zu einigen 
Urteilen aus der Ophthalmologie. Deutsch und Mitarbeiter 
[2] haben Entscheidungen der Obergerichte zu grund
sätzlichen Fragen der Aufklärung und Einwilligung ge
sammelt. Für das Fach der Augenheilkunde sind insgesamt 
sieben Urteile aufgeführt, fünf davon aus der Zeit vor 1970. 
Auf das älteste dieser Urteile, aus dem Jahre 1907, soll 
hier nicht eingegangen werden. 

1954 hatte das Landgericht Berlin einen Fall zu ent
scheiden, in dem es nach operativer Entfernung einer Ge
schwulst der Bindehaut zur Schielstellung dieses Auges 
gekommen war. Die Aufklärung hatte sich nicht auf eine 
solche mögliche Funktionstörung erstreckt. Das.Gericht: 
Ein verständiger Patient hätte auch bei Kenntnis des 
Schielrisikos eingewilligt, wenn er über die eventuelle 
Bösartigkeit der Geschwulst aufgeklärt worden wäre. 

Der zweite Entscheidungsfall aus den 50iger Jahren 
stammt vom Bundesgerichtshof und führte zur Verurtei
lung des Arztes. Eine Netzhautvenenentzündung wurde 
mit einer Glaskörperabsaugung behandelt, worauf es zur 
Erblindung kam. Wegen akuter Gefahr für das Auge 
während des Transports hatte der Patient nicht zu einem 
Spezialisten verlegt werden können. Dieser hatte mit dem 
beklagten Arzt einen Behandlungsplan aufgestellt, in 
dem allerdings die Absaugung nicht vorgesehen war. Der 
behandelnde Arzt hatte den Patienten mündlich auch über 
die Absaugung aufgeklärt, aber zuwenig über Natur und 
Gefahren des Eingriffs unterrichtet, insbesondere nicht 
darüber, daß die Absaugung ohne Absprache mit dem Spe
zialisten erfolgt war. So ging der Patient von einer ganz 

harmlosen Behandlung aus. Er wollte auch nur unter Mit 
wirkung des Spezialisten behandelt werden. Da die Ab
saugung aber ohne Absprache mit dem Spezialisten vorge
nommen wurde, entschied das Gericht, daß keine wirk
same Einwilligung vorlag. 

Zwei der abgedruckten Urteile aus den 60iger Jahren führ
ten jeweils zur Klageabweisung. Im einen Falle war es 
nach einer beidseitigen Glaukomoperation zu einer Infekti
on des rechten Auges gekommen, sodaß dieses entfernt 
werden mußte. Bei der Aufklärung war der Patient aller
dings nicht auf diese Infektionsgefahr hingewiesen wor
den. Das Gericht war der Meinung, daß dies auch nicht 
erforderlich gewesen sei, da diese Komplikation zu selten 
sei. Dies ist eines der Beispiele, die nach zwischenzeit
lich ergangenen Urteilen heute wohl anders entschieden 
würden. 

Im zweiten Urteil ging es um Doppelbilder nach einer 
Schieloperation. Der Leitsatz, mit dem die Klage ab
gewiesen wurde, ging dahin, daß der Arzt regelmäßig nur 
über das Wesentliche der Behandlung aufklären müsse und 
nicht über seltene Einzelheiten. 

Kommen wir schließlich zu den beiden neuesten Urteilen: 
Das Landgericht Heidelberg wies 1982 die Klage eines 
Patienten ab, der 7 Stunden nach perforierender Bulbus-
verletzung in die Kl in ik kam mit eröffnetem Glaskörper, 
Irisprolaps und Verletzung des Irisschließmuskels. Nach 
Iridektomie und Hornhautnaht trat eine erhöhte Blen
dungsempfindlichkeit und Sehschärfenminderung auf. Der 
Patient klagte, daß er nicht über die Sehschärfenminderung 
und nicht über eine mögliche Alternative, nämlich die 
Reponierung der Iris, aufgeklärt worden sei. Das Gericht 
führte aus, daß über die Sehschärfenminderung nicht habe 
aufgeklärt werden müssen, da ohne den Eingriff die Gefahr 
der Erblindung bestanden habe, so daß die mindere Folge 
bedeutungslos gewesen sei. Bezüglich einer Alternative 
zur Iridektomie war das Gericht der Auffassung, daß eine 
Reponierung eher verfehlt gewesen wäre. 

Nun zum letzten Urteil, bei dem es um eine Katarakt
operation ging. Das Oberlandesgericht München ver
urteilte hier den Augenarzt, der Belegarzt in einem 
städtischen Krankenhaus war, zur Zahlung von Schmer-
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zensgeld, obwohl der vom Patienten behauptete Auf
klärungsfehler sich auf die Anästhesie bezog. Der Augen
arzt hatte dem Patienten nämlich zugesagt, daß die Chef
ärztin der Anästhesieabteilung die Narkose durchführen 
werde, tatsächlich nahm aber eine Assistenzärztin dann die 
Narkose vor. Entscheidend war für das Gericht, daß der 
Patient als Privatpatient Anspruch auf Behandlung durch 
die Chefärztin gehabt habe, wie es ihm zugesagt gewesen 
sei. Er habe zwar unmittelbar vor Durchführung des Ein
griffes Kenntnis davon erhalten, daß eine Assistenzärztin 
die Narkose durchführen werde, seine Einwilligung auf 
den Anamnesebogen der Anästhesieabteilung sei aber 
rechtsunwirksam, da die Aufklärung hierüber zur Unzeit 
erfolgt sei. Der Augenarzt hätte als verantwortlicher Ope
rateur entweder das Aufklärungsgespräch selbst führen 
müssen oder sich vom Vorliegen eines ausreichenden 
Informationsgespräches durch andere Ärzte überzeugen 
müssen. 

Ein Hinweisschild am Haupteingang einer Augenklinik, 
daß der Patient nicht mit Medikamenten, die auf die Pupil
lenweite Einfluß haben, am Straßenverkehr teilnehmen 
dürfe, wird nach diesem Urteil keine ausreichende Auf
klärung darstellen. 

Wird bei einer ophthalmologischen Untersuchung ein Be
fund entdeckt, der Auswirkungen auf die Verkehrs
tauglichkeit hat oder haben könnte, so besteht kein Zweifel, 
daß der Arzt den Patienten hierüber aufklären muß. Ist die 
Tauglichkeit mit Sicherheit eingeschränkt oder vermindert 
und kann die Ursache nicht therapeutisch behoben werden, 
hat der Arzt den Patienten zu beeinflussen, daraus die Kon
sequenzen zu ziehen. Zur Meldung an Polizei oder 
Führerscheinbehörde ist er nicht verpflichtet. Der Arzt 
kann aber nach Abwägung der Rechtsgüter - Schweige
pflicht gegen allgemeine Verkehrssicherheit - ungestraft 
eine Meldung machen, wenn der Patient uneinsichtig ist. 

Aufklärung über Verkehrstauglichkeit Literatur 

Abschließend ein Urteil mit spezifischen Auswirkungen 
auf die Verkehrsophthalmologie: Ein Urteil des Landge
richt, Konstanz äußert sich zur Sicherungsaufklärung bei 
Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit durch ärztliche Be
handlung so: 

1. Deutsch, E.: Arztrecht und Arzneimittelrecht. Springer. Berlin 1991 
2. Deutsch, E., Hanl, M., Carstens, Th. {Hrsg.): Aufklärung und Ein

willigung im Arztrechl. Springer, Berlin 1986 

„Es ist nicht Sache des Patienten, den Arzt darauf hin
zuweisen, daß er mit dem Wagen gekommen sei, und zu 
fragen, ob der Wegfahrt damit aufgrund der durchgeführ
ten Behandlung Bedenken entgegen stünden. Es ist viel
mehr Sache des Arztes, dem Patienten die entsprechenden 
Hinweise zu geben. Hierzu ist er im Rahmen der aus dem 
Behandlungsvertrag entspringenden Sorgfaltspflicht ge
halten." 
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